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https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rakuska-republika?displayMode=1
https://www.bmeia.gv.at/
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
https://www.pomahameludom.sk/
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24250&lang=de
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24250&lang=de
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=583&lang=de
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Durch den Beschluss der Regierung Nr. 695/2021 wurde der  
Notstand erklärt. Die Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit sind  
durch eine Ausgangssperre ab dem 25.11.2021 in zwischen  
05.00 in der Früh bis 01.00 in der Nacht des folgenden Tages  
bis auf Widerruf, längstens bis zum 9.12.2021 eingeschränkt.  

Von der Ausgangssperre ausgenommen sind 
die Fahrt zum Arbeitsplatz für Mitarbeiter,  
die aufgrund der Art der Arbeit diese nicht vom 
Zuhause durchführen können. Die Mitarbeiter 
benötigen dazu eine Bestätigung des Arbeitgebers 
mit der Angabe der Arbeitszeit und des Arbeitsortes. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, einseitig Homeoffice 
anzuordnen und der Mitarbeit ist berechtigt, einseitig 
Homeoffice zu beschließen, solange dem keine 
wichtigen Betriebsgründen entgegenstehen. 

Aktuell Vom 29.11.2021 –Kontrolle 
der Covidpässe Durch Arbeitgeber

I. Verpflichtung zur Kontrolle der 3G-Regel 

Das Amt für die öffentliche Gesundheit hat durch 
die Bekanntmachung Nr. 264/2021 den Zugang 
zum Arbeitsplatz durch die Vorlage des Covidpasses 
bedingt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet folgendes  
zu prüfen:

 – ob der Mitarbeiter vollständig geimpft ist oder  
 – genesen ist (d.h. Covid-19 in den letzten 180 

Tagen durchgemacht hat) oder 
 – ob er getestet ist.

Getestet zu sein bedeutet einen negativen Covid-19 
vorzuweisen, der nicht älter als 7 ab Probeabnahme 
ist.

Der Arbeitgeber muss vor allem RT-PCR Test, LAMP 
Test, Antigentest oder Nasaltest akzeptieren. 

Wenn der Mitarbeiter den Nachweis der Impfung, 
Genesung oder Testung, oder die vom Arbeitgeber 
angebotene Möglichkeit zum kostenlosen Test 
ablehnt, muss der Arbeitgeber ihm den Zutritt zum 
Arbeitsplatz und zur Arbeitsausübung verweigern. 
Dabei handelt sich um ein Arbeitshindernis auf der 
Seite des Mitarbeiters ohne Anspruch auf Lohnersatz, 
falls nichts anders mit dem Arbeitgeber vereinbart ist. 

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Personen, 
die am Arbeitsplatz oder anderen Räumlichkeiten 
des Arbeitgebers keinen Kontakt zu anderen 

Personen hat. 

Als Mitarbeiter gilt auch die Person, die aufgrund 
einer Vereinbarung über die Arbeitsausübung 
arbeitet, sowie eine Person, welche die Tätigkeit 
aufgrund des Vertrags im Sinne des 
Handelsgesetzbuches durchführt. 

II. Auslegungshilfe des Wirtschaftsministeriums 
zum Testen der Mitarbeiter 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine ausreichende 
Anzahl an Tests und einen Bereich zum Testen 
sicherzustellen und eine autorisierte Person mit 
der Aufsicht über Selbsttestdurchführung 
zu beauftragen.  

Autorisierte Person:
 – Ist eine Person, die durch den Arbeitgeber 

beauftragt ist, sie muss keine weitere 
Anforderung erfüllen, und

 – Führt eine Evidenz über die getesteten 
Mitarbeiter mit Vornamen, Nachnamen, 
Geburtsnummer, Datum des Tests und Ergebnis 
des Tests. 

Muster der Bestätigung über die Testdurchführung 
finden Sie hier: https://www.mhsr.sk/uploads/files/
k0kXf6u9.pdf

Die Tests können als Selbsttests oder an den mobilen 
Teststellen („MOM“) durchgeführt werden.

Die Liste der anerkannten Tests finden Sie hier: 
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.

Die gebrauchten Tests muss der Arbeitgeber auf 
eigen Kosten als Abfall entsorgen.   

Das Wirtschaftsministerium soll den Arbeitgebern für 
die Durchführung der Tests einen Beitrag von 6 EUR 
(5 EUR für den Test und 1 EUR für Bearbeitung und 
Kontrolle) zahlen. Die Beiträge werden im Januar 
2022 ausbezahlt. 

Die Mitarbeiter sollen bis Ende des Jahres 2021 
regelmäßig getestet werden. 

eversheds-sutherland.com
© Eversheds Sutherland 2021. Alle Rechte vorbehalten. 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., ist Teil der Eversheds Sutherland, die durch diverse eigenständige Rechtssubjekte global tätig ist. Die vollständige 
Beschreibung der Struktur und ein Verzeichnis der Kanzleien finden Sie unter www.eversheds-sutherland.com.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und stellen keine Rechtberatung in einer bestimmten Angelegenheit 
dar. Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen ergriffen werden.

Staatlicher Notstand ab dem 25.11.2021  
Ausnahmen, Kontrolle der Coviddpässe 
Durch  Arbeitgeber, Auslegungshilfe 
des Wirtschaftsministeriums

Jana Sapáková
Counsel

T: + 421 232 786 411
M: +421 918 709 313
jana.sapakova@eversheds-sutherland.sk

Für weitere Informationen kontaktieren Sie 
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WEIHNACHTSAUFENTHALT 
Piešťany Ensana Health Spa Hotels 

 

• Reservierung für Termin: 22.12.21 – 28.12.21  

(Übernachtung 24.12. – 25.12.21 muss inbegriffen sein) 

• min 2 Nächte mit Halbpension  
(Flügel Splendid – All Inclusive Basis), early check-in ab 11 Uhr 

• freie Nutzung vom hoteleigenen Wellnesszentrum 

und Sauna (falls vorhanden im Hotel) 

• freie Nutzung vom hoteleigenen Fitnesszentrum 

(falls vorhanden im Hotel) 
 

Bonusleistungen inbegriffen im Paket: 

• 1x Willkommensgetränk im Zimmer  

• 1x Weihnachtsgeschenk im Zimmer 

• 1x Gutschein/Person für Weihnachtspunsch mit Weihnachtsgebäck im 
Hotel Café 

• festliches Abendessen am Heiligen Abend 24.12.2021  

• 1x thermales Mineralbad (Spiegelbad) + trockene Packung 35 Min. pro 
Person/Aufenthalt 

• Gutschein: 10% Ermässigung auf Kosmetikprodukte  
gültig bis 31.03.2022 

• Gutschein: 15% Ermässigung auf eine weitere Hotelreservierung gültig 
bis 31.03.2022 

 

Esplanade  Ensana  Health Spa Hotel  

ab 242 € / 2 Nächte pro Person im Doppelzimmer 
  

Thermia  Palace  Ensana Health Spa Hotel 

ab 373,50 € / 2 Nächte pro Person im Doppelzimmer 
 

Splendid  Ensana  Health Spa Hotel                 

ab 188 € /2 Nächte pro Person im DZ  All Inclusive  

 

Preisbestimmug des speziellen Weihnachtsaufenthaltes können Sie aus 
unserer Webseite enthnehmen oder direkt unsere Reservierungsabteilung 

unter Tel: +421 33 775 7760 oder eMail res.ta@sk.ensanahotels.com zu 
kontaktieren. 
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Endlich wieder Winterurlaub in der Steiermark 

Die erste Abfahrt auf der Piste genießen, das wohlig-warme Thermalwasser 
spüren, den Duft von Lebkuchen und heißem Glühwein in der Nase haben,… 
Wie haben wir ihn vermisst, den Winterurlaub in der Steiermark.  
  
Ja, da ist nichts „Neues“ im herkömmlichen Sinn dabei, jedoch besinnen wir uns diesen Winter auf das 
was wir haben und vor allem auf die Dinge, die wir vermisst haben und die den Winterurlaub in der 
Steiermark ausmacht.  
 

Die frisch präparierte Piste unter den Füßen spüren… 
…in der Hochsteiermark. Als Erstes am Stuhleck sein und vor allen anderen am Sessellift sitzen und den 
Sonnenaufgang auf fast 2.000 Metern zu genießen ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dann noch die ersten 
Spuren in die frisch präparierten Pisten zu zaubern ist für Wintersportbegeisterte wahrlich ein Traum. Ab 
Mitte Jänner/Februar 2022 gibt es am Stuhleck ein Angebot, wo die Sesselbahn für Frühaufsteher bereits 
um 7 Uhr morgen startet. Im Anschluss geht es für die Urlaubsgäste in die Snowlounge im 
Panoramarestaurant W11 zum Frühstück (im Skipass inkludiert). https://www.stuhleck.com/  
 
Auf Schneeschuhen die Natur kennen lernen… 
Familientipp: Schneeschuhwanderung durch den Tierpark 
Die Schneeschuhwanderung durch den Tierpark „Wilder Berg Mautern“ ist ein einzigartiges Winter-
Erlebnis für die ganze Familie. Während man sich aktiv bewegt, trifft man immer wieder auf tierische 
Highlights und hat zudem eine schöne Aussicht auf das Liesingtal und die Eisenerzer Alpen. Die Tour im 
leicht begehbaren Gelände ist mit 400 moderaten Höhenmetern und ca. 7 km Länge sehr 
familienfreundlich. Durch die immer wieder im Schnee zu beobachtenden Wildtiere wird die Wanderung 
spannend und die Zeit vergeht auch für Kinder wie im Flug. Es ist zu beachten, die beschilderten Wege 
und Forststraßen nicht zu verlassen, um die Tiere nicht in ihrer Winterruhe zu stören. 



 

 
STEIRISCHE TOURISMUS GMBH 

St. Peter-Hauptstraße 243, 8042 Graz 
T +43 316 / 4003 0, F +43 316 4003 10 

info@steiermark.com, www.steiermark.com 

37°C und es wird noch heißer… 
…in der ersten sterischen Winzersauna® im Süden der Steiermark. Am Weinberg Kappel ist genau das 
möglich. Hier kann man Zeit für sich selbst nehmen und einmal Innehalten – und das bei einem ganz 
besonderen Ausblick. Die 1. steirische Winzersauna® aus einem Original-Massivholzhaus aus dem Jahre 
1838 stand in der steirischen Schilcher Gegend. Es wurde vom Weinhof Kappel abgetragen und am 
Weingut wieder originalgetreu aufgebaut. Die Räumlichkeiten wurden anschließend in eine Sauna 
inklusive Panorama-Glasscheibe umgestaltet. https://www.daskappel.at/winzersauna/  
 

Langlaufgenuss in der Dämmerung oder im Dunkeln… 
…in Ramsau am Dachstein. Mit 220 Kilometern an bestens präparierten Loipen lockt das sonnige 
Langlaufgebiet viele Urlauber zu sich. Wenn die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwinden, 
geht auch am Sonnenplateau Ramsau am Dachstein der Tag zu Ende. Das Langlauf-Vergnügen ist dann 
aber noch nicht vorbei. Denn mit der täglich von 17 bis 21 Uhr beleuchteten und 4 Kilometer langen 
Nachtloipe gibt es in Ramsau am Dachstein nahezu grenzenlose Loipenerlebnisse. 
https://www.schladming-dachstein.at/de/Winter/Langlaufen  
 

Ein gutes Glas Wein genießen, auch im Winter… 
Buschenschank-Genuss im Winter erleben in der Südsteiermark 
Wenn die letzten bunt gefärbten Blätter zu Boden gefallen sind und die Temperaturen immer frischer 
werden, dann ist der Winter auch in der Südsteiermark angekommen. Doch keine Sorge – im Süden der 
Steiermark ist auch in der kalten Jahreszeit so einiges los. Schon einmal eine köstliche Brettljause und ein 
gutes Glas Wein genossen, während man das knistern des Feuer im Kachelofen gehört hat? Nein? Dann 
wird es höchste Zeit, nicht nur in der warmen Jahreszeit einen Buschenschank zu besuchen, sondern auch 
in den Wintermonaten. Viele südsteirische Betriebe verlängern die Saison und freuen sich auch in der 
kalten Jahreszeit über Gäste. https://www.suedsteiermark.com/de/Urlaub-planen/4-Jahreszeiten/Winter  
Auch im Schilcherland gibt es Betriebe, die im Winter geöffnet haben: 
https://www.schilcherland.at/de/Erlebnisbereiche/Winteraktivitaeten/Buschenschaenke  
 

 

 
                

1.  Stuhleck (C) Steiermark Tourismus I Tom Lamm, 2. Hohentauern (C) Steiermark Tourismus I Photo-austria.at 
                                3. Südsteiermark (C) Steiermark Tourismus I Tom Lamm, 4. . Bežkovanie  v Ramsau (C) Steiermark Tourismus I Tom Lamm 

 


